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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

14.02.2024 

Geschäftszahl 

Ra 2021/11/0032 

Rechtssatz 

§ 12 Abs. 1 erster Satz OÖ GVG 1994 setzt die Behörde in die Lage, die Genehmigung eines 
Rechtsgeschäfts unter Vorschreibung von Auflagen zu erteilen, wenn dies zur Sicherung der nach § 1 
Abs. 1 leg. cit. geschützten - öffentlichen - Interessen notwendig ist. Für die Erfüllung der Auflage ist 
eine angemessene Frist zu setzen (§ 12 Abs. 1 zweiter Satz OÖ GVG 1994). Da die Vorschreibung von 
Auflagen nur zulässig ist, wenn sie zur Sicherung der geschützten Interessen notwendig sind, kommt die 
Vorschreibung einer Auflage nur in Betracht, wenn ohne ihre Erfüllung das Rechtsgeschäft nicht 
genehmigt werden dürfte. Die Regelung verfolgt also den Zweck sicherzustellen, dass - wenn schon nicht 
im Zeitpunkt der Genehmigung, so spätestens nach Ablauf der angemessenen Frist zur Erfüllung der 
Auflage - der Rechtserwerber den vom Gesetz gebotenen Zustand herbeigeführt hat. 
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